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Machtausübung durch die Arbeiter
klasse und ihre Verbündeten. Wich
tige Prinzipien sozialistischer G. 
sind: die führende Rolle der marxi
stisch-leninistischen Partei, die Teil
nahme der Werktätigen an der G., 
die —<• sozialistische Gesetzlichkeit 
und die wissenschaftliche Begrün
detheit der Rechtsvorschriften. Der 
staatliche Wille der Arbeiterklasse 
und der mit ihr verbündeten Klassen 
und Schichten kristallisiert sich un
ter der Führung der SED in den —«• 
Volksvertretungen und den von ih
nen gewählten Organen heraus. Die 
G. erfolgt auf verschiedenen Ebenen 
und Stufen. An der Spitze der Recht
setzungspyramide steht die —*• 
Volkskammer der DDR als einziges 
verfassungs- und gesetzgebendes 
Organ. Von ihr leiten Staatsrat und 
Ministerrat wie auch die örtlichen 
Volksvertretungen ihre Berechti
gung ab, Rechtsnormen in bestimm
tem Rahmen zu erlassen (Verf. der 
DDR, Art. 73, 78 und 82). Art. 65 
der Verfassung der DDR regelt das 
Verfahren höchster staatlicher Wil
lensbildung durch die Volkskam
mer. Das betrifft das Recht zur Ein
bringung von Gesetzesvorlagen 
durch die in der Volkskammer ver
tretenen Parteien und Massenorga
nisationen, die Ausschüsse der 
Volkskammer, den Staatsrat, den 
Ministerrat und den FDGB, ihre Be
ratung durch die Ausschüsse der 
Volkskammer und die Erörterung 
grundlegender Gesetzesentwürfe in 
einer Volksdiskussion sowie ihre 
Verkündung und ihr Inkrafttreten. 
In die Ausarbeitung von Rechtsvor
schriften sind die jeweils nachgeord- 
neten Volksvertretungen und deren 
Räte einzubeziehen, wenn die mate
riellen, sozialen und kulturellen Be
dürfnisse der Werktätigen ihres Ter
ritoriums berührt werden. Art. 89 
der Verfassung der DDR legt fest, 
daß Gesetze und andere allgemein
verbindliche Rechtsvorschriften der 
DDR im Gesetzblatt und anderwei
tig veröffentlicht werden. Rechts

vorschriften der örtlichen Volksver
tretungen und ihrer Organe werden 
in geeigneter Form veröffentlicht.
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Gesetz über den Wehrdienst in 
der Deutschen Demokrati
schen Republik (Wehrdienstge
setz): am 25. 3. 1982 von der Volks
kammer der DDR beschlossenes, 
am 1. 5. 1982 in Kraft getretenes 
Gesetz, das alle Formen der Ablei
stung von Wehrdienst, im besonde
ren des aktiven Wehrdienstes, nach 
dem Prinzip der allgemeinen —<■ 
Wehrpflicht festlegt und regelt. Das 
G. manifestiert in seinen grundle
genden Bestimmungen den Wehr
dienst als Wahrnehmung des Rech
tes und der Ehrenpflicht der Bürger, 
den Frieden und das sozialistische 
Vaterland zu schützen. Wehrdienst 
wird als aktiver Wehrdienst und als 
Reservistenwehrdienst in der —► Na
tionalen Volksarmee geleistet, außer
dem in den —<■ Grenztruppen der 
DDR. Für den Dienst in anderen 
Organen, in denen auf Beschluß des 
—<■ Nationalen Verteidigungsrates der 
DDR die Ehrenpflicht zur Landes
verteidigung von Bürgern erfüllt 
wird, gelten gleichfalls die Bestim
mungen des G. Der allgemeinen 
Wehrpflicht unterliegen alle männli
chen Bürger der DDR vom 
18.—50. Lebensjahr. Während der 
—► Mobilmachung und im —► Vertei
digungszustand endet die Wehr
pflicht mit dem 60. Lebensjahr. 
Während der Mobilmachung und im 
Verteidigungszustand können weib
liche Bürger der DDR vom


